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Herausforderung 
Entscheidungsunfähigkeit

# 209.03.20Georg Marckmann

• Über 80% der Menschen sterben heute an einer chronischen Erkrankung 
bzw. zuvor diagnostiziertem Problem,

• davon die meisten in medizinischer Versorgung ð erfordert Entscheidung 
zur Therapiezieländerung;

• Viele dieser Patienten können aber nicht mehr selbst entscheiden
• Stellvertreter kennen Wünsche der Patienten oft nicht, da nicht über 

schwere Erkrankung, Sterben und Tod gesprochen wurde

3. BetrRÄndG (sog. Patientenverfügungsgesetz): vorausverfügte, 
situationsgenaue PV/Behandlungswünsche sind zu berücksichtigen

Effektive Wahrung der Selbstbestimmung bei fehlender Einwilligungsfähigkeit?

Selbstbestimmungsrecht bleibt erhalten
ð Maßnahmen müssen den Wünschen des Patienten entsprechen



Patientenverfügungen: 
Ungelöste Probleme

# 309.03.20Georg Marckmann

nicht vorhanden (Prävalenz 20-30%, bei Älteren höher)

nicht aussagekräftig / belastbar (Notfall!)

nicht auffindbar

nicht verlässlich (valide)

ärztlicherseits nicht befolgt

Ziel: Selbstbestimmte Gestaltung der Behandlung & Betreuung bei 
Einwilligungsunfähigkeit ermöglichen

0% 100%

Gesetzlich verankerte Patientenverfügung allein sichert nicht 
die selbstbestimmte Gestaltung der letzten Lebensphase!



Wie kann die 
Patientenverfügung effektiver 
gemacht werden?

# 409.03.20Georg Marckmann



Herausforderungen der 
Patientenverfügung

Patienten-
verfügung

Erstellung Umsetzung

• vorhanden?
• aktuell?
• aussagekräftig?
• verlässlich?

• zur Hand?
• verstanden?
• beachtet?
• befolgt?

Ziel: Patienten so behandeln, wie sie es wünschen,
auch wenn sie sich aktuell nicht mehr äußern können

traditionelle



Advance Care Planning /
Behandlung im Voraus planen

# 609.03.20Georg Marckmann

BVP-
Patienten-
verfügung

Erstellung Umsetzung

professionell begleiteter

Gesprächsprozess
(facilitation)

regionale
Implementierung

(Standards, Routinen)

(1) Aufsuchendes 
Gesprächsangebot

(2) Qualifizierte Unterstützung
(3) Professionelle Dokumentation

(4) Archivierung, Zugriff & Transfer
(5) Aktualisierung, Konkretisierung im 

Verlauf (Prozess)
(6) Beachtung & Befolgung durch Dritte
(7) Kontinuierliche Qualitätssicherung

„Behandlung im Voraus planen“ (BVP)
Regionales System zur Vorausplanung von Behandlungsentscheidungen



Patientenverfügung im

Advance Care Planning

# 709.03.20Georg Marckmann

„Behandlung im Voraus planen“ (BVP)
Regionales System zur Vorausplanung von Behandlungsentscheidungen

BVP-

Patienten-

verfügung

Erstellung Umsetzung

professionell begleiteter

Gesprächsprozess
(facilitation)

regionale
Implementierung

(Standards, Routinen)

• vorhanden!
• aktuell!
• aussagekräftig!
• verlässlich!

• zur Hand!
• verstanden!
• beachtet!
• befolgt!



Gibt es Belege, dass so ein 
System der Vorausplanung 
erfolgreich sein kann?

# 809.03.20Georg Marckmann



Advance Care Planning:
Internationale Erfahrungen

# 909.03.20Georg Marckmann, LMU

ð Erhöhte Anzahl an Vorausverfügungen, mehr BVP-Gespräche

ð Bessere Qualität der Vorausverfügungen (Aussagekraft, Verlässlichkeit)  

ð Bessere Übereinstimmung der Behandlung mit vorausverfügten Wünschen:
Regelhafte Beachtung der Vorausverfügungen

ð End-of-Life Care verbessert
ð Geringere Belastung für Angehörige in der letzten Lebensphase

ð “Komplexes“ ACP/BVP ist wohl effektiver bei Berücksichtigung v. Patientenpräferenzen

ð Weitere Forschung: notwendige Elemente für effektive Vorausplanung, Implementierung

USA: LaCrosse/Wisconsin Australien Neuseeland Deutschland

2 Systematische Übersichtsarbeiten
Brinkman-Stoppelenburg A et al. Palliat Med 2014;28(8):1000-1025.
Houben CH et al. J Am Med Dir Assoc 2014;15(7):477-89.



Kann so ein System der 
Vorausplanung auch in 
Deutschland (erfolgreich)
implementiert werden?

# 1009.03.20Georg Marckmann
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09.03.20Georg Marckmann # 11

Träger & Ltg.
Sen. Einricht.



beizeiten begleiten/RESPEKT: 
Ergebnisse

# 1209.03.20Georg Marckmann

in der Schmitten J et al. Implementing an advance care planning program in German nursing homes: results of an inter-
regionally controlled intervention. Dtsch Arztebl Int 2014;111(4):50-7 
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Gesundheitliche 
Vorausplanung: Nutzen

Primärer Nutzen: Respekt der Patientenautonomie bei 
krankheitsbedingtem Verlust der Entscheidungsfähigkeit

Empirische Studien belegen: Vorausplanung...
• fördert das Gefühl der Kontrolle
• verstärkt das Vertrauen der Patienten, dass Ärzte mehr um sich 

kümmern
• erlaubt eine bessere Vorbereitung auf Sterben und Tod
• stärkt die Beziehungen zu den Angehörigen
• verbessert die (erlebte) Qualität des Sterbeprozesses
• verringert die Belastung für Patienten und Angehörige (z.B. beim 

Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen)
• erleichtert die Entscheidungen des Gesundheitspersonals

# 1309.03.20Georg Marckmann



Welche Inhalte (Situationen) 
sollte das BVP-Gespräch 
abdecken?

# 1409.03.20Georg Marckmann, LMU



# 1509.03.20Georg Marckmann, LMU

Inhalte (= Abschnitte) des BVP-Gesprächs

Dauerhafte
Entscheidungsunfähigkeit

Akuter Verlust der 
Entscheidungsfähigkeit

Entscheidungsunfähigkeit 
unklarer Dauer 

Einstellungen zu Leben, schwerer Krankheit und Sterben

Begrenzte/keine prog-
nostische Information

z.B. Herz-Kreislauf-
Stillstand, akute 
Bewusstlosigkeit

Notfall-
Behandlung

Spektrum mögl. Outcomes 
mit bestimmten 

Wahrscheinlichkeiten

z.B. schwerer Schlaganfall,
längere Intensivverlauf

Akute KH-
Behandlung

Dauerhaft schlechtes 
kognitives Outcome

z.B. weit fortgeschrittene 
Demenz; schwere irreversible 

Gehirnschädigung

Chronische 
Behandlung

Benennung eines Stellvertreters
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Wie gerne leben Sie?
Welche Bedeutung hat es für Sie,
(noch lange) weiter zu leben?

Wenn Sie ans Sterben denken – was 
kommt Ihnen in den Sinn?
Wenn ich Ihnen sagen könnte, dass Sie 
heute Nacht friedlich einschlafen und 
morgen nicht mehr aufwachen werden –
was würde das jetzt in ihnen auslösen?

Darf eine medizinische Behandlung dazu 
beitragen, Ihr Leben in einer Krise zu 
verlängern?
Welche Belastungen und Risiken wären 
Sie bereit, dafür in Kauf zu  nehmen?



# 1709.03.20Georg Marckmann, LMU

Inhalte (= Abschnitte) des BVP-Gesprächs

Dauerhafte
Entscheidungsunfähigkeit

Akuter Verlust der 
Entscheidungsfähigkeit

Entscheidungsunfähigkeit 
unklarer Dauer 

Einstellungen zu Leben, schwerer Krankheit und Sterben

Begrenzte/keine prog-
nostische Information

z.B. Herz-Kreislauf-
Stillstand, akute 
Bewusstlosigkeit

Notfall-
Behandlung

Spektrum mögl. Outcomes 
mit bestimmten 

Wahrscheinlichkeiten

z.B. schwerer Schlaganfall,
längere Intensivverlauf

Akute KH-
Behandlung

Dauerhaft schlechtes 
kognitives Outcome

z.B. weit fortgeschrittene 
Demenz; schwere irreversible 

Gehirnschädigung

Chronische 
Behandlung

Benennung eines Stellvertreters



# 1809.03.20Georg Marckmann, LMU



Georg Marckmann

Vorausplanung mit Stellvertreter ⇨ Vertreterdokumentation



Georg Marckmann

Vorausplanung mit Stellvertreter ⇨ Vertreterdokumentation



Was tut sich aktuell im 
Bereich ACP/BVP in 
Deutschland?

# 2109.03.20Georg Marckmann, LMU



Aktuelle Entwicklungen

�132g SGB V neu (Dez. 2015): „Gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte 
Lebensphase“

• Pflegeeinrichtungen können Personal für ACP/BVP-Beratung einstellen, 
finanziert über GKV

Vereinbarung der Trägerverbände & GKV-Spitzenverband vom 13.12.2017

⇨ detailliertere Anforderungen an Umsetzung des �132g

Gründung der „Deutsche interprofessionellen Vereinigung Behandlung im Voraus 
planen“ (DiV-BVP) am 20.02.2017 http://www.div-bvp.de

• Erarbeitung von Standards für die BVP-Implementierung (Qualifizierungen etc.) 

• Koordinierung & Unterstützung von Implementierungsbemühungen („road map“)

Zunehmende BVP-Implementierungen in D

• Z.T. nach den Empfehlungen der DiV-BVP mit vergleichsweise aufwändiger 
Schulung der Gesprächsbegleiter (Übung mit Schauspiel-Patienten)

• Z.T. aber auch durch andere Anbieter ⇨ Qualität der Gesprächsbegleitung?

• Regionale Implementierung? Für verlässliche Umsetzung zentral!

BEVOR-Studie: Düsseldorf, Göttingen, Halle/Saale, München

• Kontrollierte Interventionsstudie: Auswirkungen von ACP/BVP in 
Senioreneinrichtungen auf Behandlungsentscheidungen

# 2209.03.20Georg Marckmann, LMU

http://www.div-bvp.de/


Ein anderes Feedback...

Das hatte ich mir einfacher vorgestellt. 
Wenn ich vorher gewusst hätte, dass das so 
schwierig ist....

# 2309.03.20Georg Marckmann

.....hätte ich es schon längst früher gemacht ! 

K. Sch. (88) im Juli 2009

[Eingefangen von Inga Lücke, Sozialer Dienst St. Josef Gustorf] 

„It is always too early before it is too late.“


